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Suizid- und Sterbehilfe 
 
Einleitung 
In unserer Gesellschaft stehen sich zwei Überzeugungen entgegen: 
 
- Der Mensch entscheidet autonom über Leben und Tod. 
- Der Mensch greift nicht aktiv und direkt ins Töten ein, sowohl an sich selber wie an anderen Menschen, 

sondern überlässt diese letzte Entscheidung Gott. 
 

Die EVP ist sich insofern einig, dass die aktive direkte Sterbehilfe (Tötung auf Verlangen) verboten bleiben 
soll und dass die palliative Pflege gefördert werden muss. EVP-Politiker (Donzé unterstützt 2002 Motion 
Baumann) würden auch die „Suizidhilfe ohne selbstsüchtige Motive“ verbieten wollen (Änderung Art 115 
StGB), was aber momentan politisch nicht mehrheitsfähig ist. 
 
Uneinigkeit besteht bezüglich der Frage, ob auf Bundesebene mit neuen gesetzlichen Regelungen der 
„Sterbetourismus“ eingeschränkt werden soll oder ob dies unnötig oder sogar kontraproduktiv sei. 
 
 
These Jost 
Die Haltung des Justizdepartements ist angemessen. Es braucht keine weiteren gesetzlichen Regelungen auf 
Bundesebene. Zum einen können die Untersuchungsbehörden gegen die verdächtigen Sterbehilfe-
organisationen und Ärzte vorgehen (Eigennutz, Urteilsfähigkeit, Nötigung, Täuschung usw.). Zum anderen 
besteht die Gefahr einer Liberalisierung im Verlauf der Gesetzgebung, die den Schutz des Lebens weiter 
verschlechtern kann (weitere Legitimierung der Suizidhilfe, Forderung nach aktiver direkter Sterbehilfe). 
 
 
Begründung 
Die Tötung auf Verlangen ist verboten und steht unter Strafe. Die Suizidhilfe mit selbstsüchtigen Motiven ist 
ebenfalls nicht zulässig. Wenn die Untersuchungsbehörden diese beiden Verbote konsequent verfolgen 
würden und verdächtigen Ärzten, die ihre Sorgfaltspflicht verletzen, auf die Finger schauen würden, wären 
viele Probleme des Sterbetourismus gelöst. 
 
Wer im jetzigen Zeitpunkt gesetzliche Regelungen fordert, nimmt damit in Kauf, dass eine Liberalisierung 
unserer Gesetzgebung Tatsache wird. Wird Suizidhilfe geregelt, wird sie damit auch legitim. Zur erlaubten 
Suizidhilfe nimmt das Gesetz bisher nicht Stellung. Käme aber bei einer Liberalisierung mit der Verfassung in 
Konflikt (Lebensschutz; allerdings haben wir auch die Fristenregelung). Zudem würde je länger je mehr mit 
einem so genannten Recht auf Suizid argumentiert. Falls dieses Recht anerkennt wird (so geschehen durch 
das Bundesgericht), hätte dies automatisch die Forderung von aktiver Sterbehilfe bei denjenigen Personen 
zur Folge, die sich nicht selber das Leben nehmen können. 


